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Landkreis Stendal
Der Landrat

Hinweis auf die Öffentliche Bekanntmachung

Die Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung des ersten Entwurfes zur Neuaufstellung 
des Landesentwicklungsplanes Sachsen-Anhalt – wurde auf der Internetseite des Landkreises 
Stendal unter folgender Adresse bereitgestellt:

www.landkreis-stendal.de

-> Landkreis & Verwaltung -> Die Kreisverwaltung -> Öffentliche Bekanntmachungen
-> sonstige Bekanntmachungen

Stendal, den 30. Januar 2024

Patrick Puhlmann   

Landkreis Stendal
Der Landrat

Hinweis auf die Öffentliche Bekanntmachung

Die Bekanntgabe gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) für eine Erstaufforstung nach § 9 Landeswaldgesetz Sachsen-Anhalt (LWaldG) am 
Standort:

Gemarkung Klinke

Flur 3

Flurstück 356

wurde am 17.02.2024 auf der Internetseite des Landkreises Stendal unter folgender Adresse 
bereitgestellt: 

www.landkreis-stendal.de 

-> Landkreis & Verwaltung -> Die Kreisverwaltung -> öffentliche Bekanntmachungen 
-> sonstige Bekanntmachungen

Die ausführlichen Unterlagen, die für die getroffene Feststellung nach § 5 Abs. 1 UVPG 
maßgebend sind, werden beim Landkreis Stendal, Umweltamt, Untere Forstbehörde, Hospi-
talstraße 1-2, 39576 Stendal im Raum 340 im Zeitraum von 19.02.2024 bis 17.03.2024 wäh-
rend der Sprechzeiten des Landkreises (dienstags und donnerstags von 09:00 – 12:00 Uhr und 
14:00 – 17:00 Uhr) öffentlich ausgelegt. Für eine Einsichtnahme außerhalb der Sprechzeiten 
ist eine Terminvereinbarung unter der Tel. Nr. +49 3931 607349 erforderlich.

Stendal, den 31.01.2024

Patrick Puhlmann   

Hansestadt Stendal

Hinweis auf die öffentliche Bekanntmachung

Die folgende Bekanntmachung der Tagesordnung der Sitzung des 

■ außerordentlichen Haupt- und Personalausschuss am 21.02.2024 um 17:00 Uhr

werden auf der Internetseite der Hansestadt Stendal bereitgestellt: 

www.stendal.de/de/sitzungen.html

Hansestadt Stendal, den 17. Februar 2024

Bastian Sieler
Oberbürgermeister                    

Hansestadt Stendal
Abt. Planung & Stadtentwicklung

Bekanntmachung der Hansestadt Stendal
- Abteilung Planung & Stadtentwicklung -

VEP Nr. 38/21 „Solarpark Möringen – Inselsche Rott“

Hier: Erneute Bekanntmachung der Erteilung der Genehmigung

Der Stadtrat der Hansestadt Stendal hat in seiner Sitzung am 05.12.2022 den vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan Nr. 38/21 „Solarpark Möringen – Inselsche Rott“ bestehend aus 
Planzeichnung, textlichen Festsetzungen nebst Begründung und Umweltbericht gemäß § 10 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sowie der §§ 8 und 45 Abs. 2 Kommunalverfassungsgesetz 
(KVG LSA) des Landes Sachsen-Anhalt als Satzung beschlossen. 

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 38/21 „Solar-
park Möringen - Inselsche Rott“ wird von der ICE Trasse Hannover-Berlin in zwei Teilgebie-
te getrennt (siehe Abbildung 1).

•  Planteil 1 liegt zwischen der Regionalstrecke Hannover-Berlin im Norden und der 
ICE-Trasse Hannover-Berlin im Süden in der Gemarkung Möringen, Flur 6 auf den Flur-
stücken (FLS) 37/22, 174, 196, 199, 201.

•  Planteil 2 liegt südlich der ICE-Trasse Hannover-Berlin und einem ländlichen Weg in der 
Flur 6 auf den FLS 37/15, 37/16, 37/17, .38/3, 38/4, 40/1, 40/2, 47/7, 47/8, 166/5, 166/6, 
166/7, 166/10, 166/11, 166/12, 166/13, 166/16,166/17, 166/18, 184 und 191.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist dem beigefügten Ausschnitt zu entnehmen. Mit 
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der Durchführung des Verfahrens wurden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage geschaffen.

 

Mit Bescheid des Landkreises Stendal vom 26.06.2023 wurde gemäß § 10 Abs. 2 Satz 
1 BauGB die Genehmigung erteilt. Die Genehmigung konnte erfolgen, weil der Be-
bauungsplan ordnungsgemäß zustande gekommen ist und dem BauGB sowie den auf 
Grund des BauGB erlassenen oder sonstigen Rechtsvorschriften nicht widerspricht.

Gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird die Erteilung der Genehmigung hiermit ortsüblich be-
kannt gemacht. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan VEP Nr.: 38/21 „Solarpark Möringen 
– Inselsche Rott“ tritt nach Ablauf des Erscheinungstages der Bekanntmachung im Amtsblatt 
des Landkreis Stendal gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft.

Hingewiesen wird: 

I.  auf die Vorschriften von § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB in der in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert 
durch den Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221). Hiernach 
können Entschädigungsberechtigte Entschädigungen verlangen, wenn die in den §§ 39 
(Vertrauensschaden), 40 (Entschädigung in Geld oder durch Übernahme) 41 (Entschä-
digung der Begründung von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten und bei Bindungen für 
Bepflanzung) des BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. 

  Der Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeifüh-
ren, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflich-
tigen (Hansestadt Stendal) beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die planungsbedingten 
Vermögensnachteile (§ 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB) eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruchs herbeigeführt wird. 

II. auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 1 BauGB
  Danach ist eine beachtliche Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Ge-

setzbuches für die Rechtswirksamkeit der Satzung nach diesem Gesetzbuch nur beacht-
lich, wenn

 1)  entgegen § 2 Absatz 3 BauGB die von der Planung berührten Belange, die der Ge-
meinde bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten 
nichtzutreffend ermittelt oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensicht-
lich und auf das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist;

 2)  entgegen § 2 Abs. 3 BauGB die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a Absatz 3, Absatz 4 Satz 1 und 
Absatz 5 Satz 2 BauGB, verletzt worden sind. Dabei ist unbeachtlich, wenn 

  a.  bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Trä-
ger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden sind, die entsprechenden Belange 
jedoch unerheblich waren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind,

 b.  einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, gefehlt haben,

 c.  bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht für die Dauer 
einer angemessenen längeren Frist ausgelegt worden ist und die Begründung für die 
Annahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist,

 d.  bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung und die aus-
zulegenden Unterlagen zwar in das Internet eingestellt, aber nicht über das zentrale 
Internetportal des Landes zugänglich sind,

 3)  die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen 
sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Ab-
satz 5, § 9 Absatz 8 verletzt worden sind. Dabei ist unbeachtlich, wenn die Begrün-
dung des Flächennutzungsplans oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist. 
Abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von Vorschriften in Bezug auf den 
Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwesentlichen 
Punkten unvollständig ist.

 4)  ein Beschluss der Hansestadt Stendal über die Satzung nicht gefasst, eine Genehmi-
gung nicht erteilt oder der mit der Bekanntmachung der Satzung verfolgte Hinweis-
zweck nicht erreicht worden ist. 

III. auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs.1 BauGB 
  Danach werden die folgenden Punkte unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 

seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a (beschleunigtes Verfahren) beachtlich 
sind.

 a.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

 b.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

 c. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan VEP Nr. 38/21 „Solarpark Möringen - Inselsche Rott“ 
mit Begründung wird in der Abteilung Planung & Stadtentwicklung der Hansestadt Stendal, 
Moltkestraße 34 – 36, zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden bereitgehalten. Auf 
Verlangen wird über den Inhalt Auskunft gegeben. Außerdem sind alle Rechtsgrundlagen und 
Regelwerke, auf die im Bebauungsplan Bezug genommen wird, in der Abteilung Planung & 
Stadtentwicklung einzusehen.

Die Satzung ist gemäß § 10a Abs. 2 BauGB über die Homepage der Hansestadt Stendal www.
stendal.de abrufbar.

Hansestadt Stendal, den 06.02.2024

Bastian Sieler                           
Oberbürgermeister               

Hansestadt Havelberg

Öffentliche Bekanntmachung
Berufung des Gemeindewahlleiters

Gemäß § 3 Abs. 1 Kommunalwahlordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KWO LSA) vom 24. 
Februar 1994 (GVBl. LSA S. 338), zuletzt geändert durch die 7. Verordnung zur Änderung der 
Kommunalwahlordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 8. Dezember 2013 (GVBl. LSA S. 
532) mache ich zur Bürgermeisterwahl 2015 Folgendes bekannt:   

Nach § 9 Abs. 1 S. 3 Kommunalwahlgesetz LSA (KWG LSA) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. Februar 2004 (GVBl. LSA S. 92) zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes zur Reform des Kommunalverfassungsrechts des Landes Sachsen-An-
halt und zur Fortentwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommunalrechts-
reformgesetz) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288, 333) hat der Stadtrat in seiner Sitzung 
am 01.02.2024 für die Kommunalwahl am 09. Juni 2024 in der Hansestadt Havelberg 

zum Gemeindewahlleiter für die Kommunalwahl in der Hansestadt Havelberg    

Herrn André Gerdel

berufen.

Seine Stellvertreterin ist:

Frau Liane Meißner

Der Gemeindewahlleiter sowie dessen Stellvertreterin haben folgende Anschrift:

Hansestadt Havelberg
Wahlleiter
Markt 1 
39539 Hansestadt Havelberg

Hansestadt Havelberg, 02.02.2024

Bölt       
Bürgermeister    

Wasserverband Gardelegen

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Gardelegen hat am 21.11.2023 den Jahres-
abschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 mit den folgenden Daten 
festgestellt:

1. Feststellung des Jahresabschlusses
1.1 Bilanzsumme 42.032.779,77 €
 davon entfallen auf der Aktivseite auf 
1.1.1. - das Anlagevermögen 39.226.005,70 €
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 - das Umlaufvermögen 2.802.710,82 €
 - Rechnungsabgrenzungsposten 4.063,25 €
1.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf 
 - das Eigenkapital 21.617.937,13 €
 - die Sonderposten  7.312.123,63 €
 - die empfangenen Ertragszuschüsse 10.120.268,69 €
 - die Rückstellungen 874.926,28 €
 - die Verbindlichkeiten 2.107.524,04 €
1.2. Jahresgewinn 677.905,76 €
 davon Geschäftsbereich Trinkwasser 259.087,59 €
 davon Geschäftsbereich Schmutzwasser 418.818,17 €
1.2.1. Summe der Erträge 8.007.894,27 €
1.2.2. Summe der Aufwendungen 7.329.988,51 €

2. Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlustes
2.1. bei einem Jahresgewinn: 
 a) zur Tilgung des Verlustvortrages  -
 b) zur Einstellung in die Rücklagen  677.905,76 €
 c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers  -
 d) auf neue Rechnung vortragen   -
2.2. bei einem Jahresverlust: 
 a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag  -
 b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen  -
 c) auf neue Rechnung vortragen  -

3. Prüfungsurteil des Abschlussprüfers
„Wir haben den Jahresabschluss des Wasserverband Gardelegen, Gardelegen, – bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben 
wir den Lagebericht des Wasserverband Gardelegen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen 

handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung so-
wie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens und Finanzlage des Verbands zum 31. Dezember 2022 sowie 
seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der deutschen ge-
setzlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Verbands. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Leipzig, 25. August 2023

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  

gez. Carl Erik Daum  gez. René Strobach
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer“

4.  Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes des Altmarkkreises Salzwedel 
nach § 19 Eigenbetriebsgesetz LSA

Das RPA des Altmarkkreises Salzwedel erteilt mit Datum vom 25.09.2023 den folgenden 
Feststellungsvermerk:

„Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, am 25. August 2023 abgeschlossener Prüfung 
durch die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 beauftragte WIBERA Wirtschaftsbera-
tung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Zweigniederlassung Leipzig, Quer-
straße 3 in 04103 Leipzig die Buchführung und der Jahresabschluss des Wasserverbandes 
Gardelegen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen der Verbandssat-
zung entsprechen. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
gemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Wasserverbandes Gardelegen. Der Lagebericht steht im 
Einklang mit dem Jahresabschluss.

Das RPA hat keine eigenen Feststellungen getroffen.

im Auftrag
gez. Fehse ‚
Amtsleiterin des Rechnungsprüfungsamtes“

5.  Beschluss-Nr. 08 / 2023 – Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr vom 01.01.2022 bis 
31.12.2022

Die Verbandsversammlung beschließt: 

Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2022 
bis 31.12.2022 fest.
Der entstandene Gewinn im Bereich Trinkwasser in Höhe von 259.087,56 € sowie der ent-
standene Gewinn im Bereich Schmutzwasser in Höhe von 418.818,17 € werden in die Rück-
lagen eingestellt. 
Der Verbandsgeschäftsführer wird für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 
entlastet. 

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht liegen in der Zeit vom 
19.02.2024 bis 01.03.2024 in den Räumen des Wasserverbandes Gardelegen, Philipp-Mül-
ler-Straße 2, in 39638 Gardelegen während der Öffnungszeiten aus.

gez. Müller  
Verbandsgeschäftsführer

Wasserverband Gardelegen

Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2024

Gemäß § 16 Abs. 1 und 2 GKG LSA vom 26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81) i.V.m. § 16 Abs. 
1 EigBG LSA vom 24.03.1997 (GVBl. LSA S. 446) und § 45 KVG LSA vom 17.06.2014 
(GVBl. LSA S. 288) sowie §§ 7 und 17 der Neufassung der Verbandssatzung des Wasser-
verbandes Gardelegen vom 03.06.2019, jeweils in der derzeit gültigen Fassung, hat die Ver-
bandsversammlung in der Sitzung am 30.01.2024 den Wirtschaftsplan mit folgender Festset-
zung beschlossen:

1. Es betragen
 1.1 im Erfolgsplan
  die Erträge 8.318.000,00 €
  die Aufwendungen 7.771.700,00 €
  der Jahresgewinn 546.300,00 €
 1.2 im Vermögensplan
  die Einnahmen 5.965.509,00 €
  die Ausgaben 5.965.509,00 €
2.  Kreditaufnahmen, die zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen erforderlich sind, werden in Höhe von 515.000,00 € veranschlagt.
3.  Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 550.000,00 € veranschlagt. Diese 

werden voraussichtlich in den Wirtschaftsjahren 2025 bzw. 2026 zahlungswirksam.
4.  Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen 

Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 € 
festgesetzt.

5. Eine Verbandsumlage wird nicht erhoben.

Der vorstehende Wirtschaftsplan 2024 wird hier öffentlich bekannt gemacht. Gemäß § 16 
Abs. 1 GKG LSA i. V. m. § 16 Abs. 4 EigBG LSA und § 102 Abs. 2 KVG LSA liegt der 
Wirtschaftsplan 2024 mit seinen Anlagen im Wasserverband Gardelegen, Philipp-Müller-Str. 
2, in der Zeit vom 19.02.2024 bis 01.03.2024 während der Öffnungszeiten öffentlich aus.

gez. Müller  
Verbandsgeschäftsführer

Wasserverband Gardelegen

2. Änderung der Verbandssatzung vom 03.06.2019

Aufgrund der §§ 6, 8 und 16 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA) 
vom 26. Februar 1998 (GVBl. LSA S. 81), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2020 
(GVBl. LSA S. 384) in Verbindung mit § 45 des Kommunalverfassungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 21. April 2023 (GVBl. LSA S. 209) sowie § 83 Wassergesetz für 
das Land Sachsen-Anhalt vom 16. März 2011 (GVBl. LSA S. 492), zuletzt geändert durch 
Artikel 21 des Gesetzes vom 7. Juli 2020 (GVBl. LSA S. 372, 374) hat die Verbandsver-
sammlung des Wasserverbandes Gardelegen in ihrer Sitzung am 12. September 2023 die 
folgende 2. Änderung zur Verbandssatzung des Wasserverbandes Gardelegen vom 3. Juni 
2019 beschlossen:

(1) § 6 wird wie folgt geändert

 Es wird folgender Absatz 3a eingefügt:

  „(3a) Verbandsmitglieder mit mehr als einer Stimme können ihr Stimmrecht auf einen 
Vertreter übertragen, der im Namen des Verbandsmitgliedes sämtliche Stimmen des Ver-
bandsmitgliedes abgibt (Stimmführer). Der Stimmführer darf die von ihm repräsentierten 
Stimmen des Verbandsmitgliedes nur einheitlich abgeben. Die Verbandsmitglieder kön-
nen für den Stimmführer im Falle seiner Verhinderung einen Stellvertreter benennen. Im 
Übrigen gilt Abs. 3 entsprechend.“

(2) § 13 wird wie folgt geändert

 Im Absatz 4 wird die Nr. 4 wie folgt geändert:

  „4. Vergaben von Bauleistungen sowie Dienst- und Lieferleistungen bis zu einem Vermö-
genswert von 400.000 Euro. Hiervon ausgenommen sind Rechtsgeschäfte nach Abs. 4 Nr. 
2,“

(3)  Die 2. Änderung der Verbandssatzung des Wasserverbandes Gardelegen tritt am Tag nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Gardelegen, den 12.09.2023

gez. Müller 
Verbandsgeschäftsführer 
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Wasserverband Gardelegen

3. Änderung der Verbandssatzung vom 03.06.2019

Aufgrund der §§ 6, 8 und 16 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA) 
vom 26. Februar 1998 (GVBl. LSA S. 81), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2020 
(GVBl. LSA S. 384) in Verbindung mit § 45 des Kommunalverfassungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 21. April 2023 (GVBl. LSA S. 209) sowie § 83 Wassergesetz für 
das Land Sachsen-Anhalt vom 16. März 2011 (GVBl. LSA S. 492), zuletzt geändert durch 
Artikel 21 des Gesetzes vom 7. Juli 2020 (GVBl. LSA S. 372, 374) hat die Verbandsver-
sammlung des Wasserverbandes Gardelegen in ihrer Sitzung am 30. Januar 2024 die fol-
gende 3. Änderung zur Verbandssatzung des Wasserverbandes Gardelegen vom 3. Juni 2019 
beschlossen:

(1) § 8 wird wie folgt geändert

 Der Absatz 2 wird gestrichen. Die Absätze 3 und 4 werden neu nummeriert. 

(2) § 26 wird wie folgt neu gefasst:

 (1)  Satzungen werden auf der Internetseite des Wasserverbandes Gardelegen unter der 
Internetadresse https://www.wv-gardelegen.de/verband/bekanntmachungen und 
Angabe des Bereitstellungstages bekannt gegeben, soweit nicht Rechtsvorschriften 
besondere Regelungen treffen. Die Bekanntmachung ist mit ihrer Bereitstellung im 
Internet bewirkt. Auf die erfolgte Bekanntmachung wird unverzüglich im Amtsblatt 
für den Landkreis Stendal und im Amtsblatt für den Altmarkkreis Salzwedel nach-
richtlich unter Angabe der Internetadresse, unter der die Satzung bereitgestellt wurde, 
hingewiesen. Die Satzungen können im Verwaltungsgebäude des Wasserverbandes 
Gardelegen, Philipp-Müller-Straße 2, 39638 Gardelegen während der Öffnungszei-
ten eingesehen und kostenpflichtig kopiert werden.

 (2)  Eignen sich bekanntzumachende Unterlagen (Pläne, Karten oder Zeichnungen so-
wie Begründungen oder Erläuterungsberichte) auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht 
zur Bekanntmachung nach Absatz 1, so wird die öffentliche Bekanntmachung dieser 
Teile dadurch ersetzt werden, dass sie im Verwaltungsgebäude des Wasserverbandes 
Gardelegen, Philipp-Müller-Straße 2, 39638 Gardelegen, während der Öffnungszei-
ten zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt werden (Ersatzbekanntmachung). 
Auf Ersatzbekanntmachungen wird unter Angabe des Gegenstandes, des Ortes und 
der Dauer der Auslegung im Internet unter der Internetadresse https://www.wv-gar-
delegen.de/verband/bekanntmachungen spätestens am Tag vor dem Beginn der 
Auslegung hingewiesen. Die Auslegungsfrist beträgt zwei Wochen, soweit nichts 
anderes vorgeschrieben ist. Die Ersatzbekanntmachung ist mit dem Ablauf des Tages 
bewirkt, in dem der Auslegungszeitraum endet. Gleiches gilt, wenn eine öffentliche 
Auslegung nach einer anderen Rechtsvorschrift erfolgt, die keine besonderen Be-
stimmungen enthält.

 (3)  Wirtschaftspläne werden mit dem Teil, der die Festsetzungen des Gesamtbetrages 
der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes, der Einnahmen und Ausgaben des 
Vermögensplanes sowie die Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen, des Höchst-
betrages des Kassenkredites, des Umlagebedarfes und der Verteilung der Umlage auf 
die einzelnen Verbandsmitglieder enthält, auf der Internetseite des Wasserverbandes 
Gardelegen unter der Internetadresse https://www.wv-gardelegen.de/verband/be-
kanntmachungen und Angabe des Bereitstellungstages bekannt gegeben. Auf die 
erfolgte Bekanntmachung wird unverzüglich im Amtsblatt für den Landkreis Stendal 
und im Amtsblatt für den Altmarkkreis Salzwedel nachrichtlich unter Angabe der In-
ternetadresse, unter der der Wirtschaftsplan bereitgestellt wurde, hingewiesen. Der 
gesamte Wirtschaftsplan einschließlich des Erfolgs- und Vermögensplans sowie der 
Stellenübersicht ist an sieben Tagen im Verwaltungsgebäude des Wasserverbandes 
Gardelegen, Philipp-Müller-Straße 2, 39638 Gardelegen, während der Öffnungszeiten 
öffentlich auszulegen. In der Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen.

 (4)  Die Bekanntmachung von Tagesordnung, Zeit und Ort der Sitzungen der Verbands-
versammlung erfolgt auf der Internetseite des Wasserverbandes Gardelegen unter der 
Internetadresse https://www.wv-gardelegen.de/verband/bekanntmachungen. Mit 
dem Bereitstellungstag gelten die Informationen als bekannt gemacht. Auf die erfolg-
te Bekanntmachung wird in der „Volksstimme – Ausgaben Gardelegen, Klötze und 
Stendal“ sowie in der „Altmarkzeitung – Ausgabe Altmark gesamt“ nachrichtlich un-
ter Angabe der Internetadresse, unter der die Bekanntmachung bereitgestellt wurde, 
hingewiesen. 

 (5)  Sonstige Bekanntmachungen erfolgen auf der Internetseite des Wasserverbandes 
Gardelegen unter der Internetadresse https://www.wv-gardelegen.de/verband/be-
kanntmachungen. Auf die erfolgte Bekanntmachung wird unverzüglich im Amts-
blatt für den Landkreis Stendal und im Amtsblatt für den Altmarkkreis Salzwedel 
nachrichtlich unter Angabe der Internetadresse, unter der die Satzung bereitgestellt 
wurde, hingewiesen. Im Bedarfsfalle erfolgt ein nachrichtlicher Hinweis auf die Be-
kanntmachung in der „Volksstimme – Ausgaben Gardelegen, Klötze und Stendal“ 
sowie in der „Altmarkzeitung – Ausgabe Altmark gesamt“. Ein Bedarfsfall liegt vor, 
wenn ein Hinweis zur Information der Einwohner zeitnah geboten ist und durch die 
Veröffentlichung im Amtsblatt nicht gewährleistet wäre.

(3) Die 3. Änderung der Verbandssatzung des Wasserverbandes Gardelegen tritt am Tag nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Gardelegen, den 30.01.2024

gez. Müller 
Verbandsgeschäftsführer  
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